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Rechtsgrundlagen:

- Baugesetzbuch (BauGB)  i. d. F. der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (zuletzt geändert durch Gesetz vom

15. Dezember 2001 BGBI. I S. 3762)

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132),

  zuletzt geändert durch das Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466)

- Planzeichenverordnung i. d. F. vom 18. Dezember 1990, veröffentlicht im BGBI. I S. 58 am 22 Januar 1991

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i.d.F. der Bekanntmachung vom 6. Mai 1998

  (GVOBl. M-V S. 468; berichtigt S. 612) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 9. August 2002 (GVOBl. M-V S. 

531)

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 21. Februar 1990 (BGBl. I S. 205), zuletzt geändert durch Artikel

  1 des Gesetzes vom 27. Juli 2001

- Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege und zur Anpassung anderer

  Rechtsvorschriften  (Bundesnaturschutzgesetz-Neuregelungsgesetz - BNatSchGNeuregG) i. d. F. vom 03. April 2002

  Bundesnaturschutzgesetz

- Gesetz zum Schutz der Natur und Landschaft im Lande Mecklenburg-Vorpommern (Landesnaturschutzgesetz - LNatG M-V)

   vom 21. Juli 1998 (BGBl. I 1950)

- Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern  (KV M-V) i.d.F. der Bekanntmachung vom 13. Januar 1998

  (GVOBl. M-V S. 29) zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur Änderung der Kommunalverfassung für das Land

  Mecklenburg-Vorpommern (3. ÄndG KV M-V) vom 10. Juli 1998 (GVOBl. M-V 1998 S. 634)

- Hauptsatzung der Stadt Neubrandenburg  vom 08. August 2002  i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. August 2002

  (Stadtanzeiger Nr. 11,   11. Jahrgang)

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses (§ 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 3 BauGB) der Stadtvertretung der Stadt

    Neubrandenburg  vom 18.04.2002. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist gemäß § 2 Abs. 1

    S. 2 BauGB durch Abdruck im Stadtanzeiger am 18. April 2002  erfolgt.

                                                                                                                                           gez. Dr. Paul  Krüger

         Neubrandenburg, den  30. Oktober 2003                                                               Der Oberbürgermeister

2. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist am 1. August - 15. August 2002  durchgeführt

     worden.

                                                                                                                                            gez. Dr. Paul  Krüger

         Neubrandenburg, den  30. Oktober 2003                                                                Der Oberbürgermeister

3. Die für die Raumordnung zuständige Stelle ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 3 Nr. 2 Raumordnungsgesetz (ROG)

    am 29. Januar 2003  beteiligt worden.  In diesem Rahmen erfolgte gleichzeitig die Anzeige gemäß § 17 Abs. 1

    Landesplanungsgesetz (LPlG).

                                                                                                                                            gez. Dr. Paul  Krüger

         Neubrandenburg, den  30. Oktober 2003                                                                Der Oberbürgermeister

4. Die Abstimmung über die Bebauungspläne mit den benachbarten Gemeinden ist gemäß § 2 Abs. 2 BauGB

    am 7. November 2002  erfolgt.

                                                                                                                                            gez. Dr. Paul   Krüger

         Neubrandenburg, den 30. Oktober 2003                                                                 Der Oberbürgermeister

5. Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 BauGB mit Schreiben

    vom 7. November 2002  zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

                                                                                                                                             gez. Dr. Paul  Krüger

         Neubrandenbur, den 30. Oktober 2003                                                                    Der Oberbürgermeister

6. Die Stadtvertretung hat gemäß § 3 Abs. 2 S. 1 und 3 BauGB am  10. Oktober 2002 den Entwurf des

    Bebauungsplanes mit der Begründung beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

                                                                                                                                            gez. Dr. Paul  Krüger

         Neubrandenburg, den 30. Oktober 2003                                                                 Der Oberbürgermeister

7. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie der

    Begründung, haben in der Zeit vom  31. Oktober  bis zum 2. Dezember 2002  während der Dienstzeiten in der

    Stadtverwaltung Neubrandenburg, Friedrich-Engels-Ring 53, Stadtplanungsamt, gemäß § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB

    öffentlich auslegen. Die öffentliche Auslegung ist gemäß § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB mit dem Hinweis, dass

    Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden

    können, am 23. Oktober 2002  im Stadtanzeiger ortsüblich bekanntgemacht worden.

                                                                                                                                           gez. Dr. Paul  Krüger

          Neubrandenburg, den    30. Oktober 2003                                                            Der Oberbürgermeister

8. Der katastermäßige Bestand wird als richtig dargestellt bescheinigt. Siehe Anmerkung am Ende der

    Planzeichenverordnung. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Flurstücke gilt der Vorbehalt,

    dass die Prüfung nach der ALK - Grundstufe Flur 6 und 7 erfolgte. Regressansprüche können nicht

    abgeleitet werden.

         Neubrandenburg, den 29. Oktober 2003                                                                gez. i. A. Bastian

                                                                                                                                      Leiter des Katasteramtes

9. Die durch die Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 BauGB am

    7. November 2002  von der öffentlichen Auslegung unterrichtet worden.

                                                                                                                                               gez. Dr. Paul  Krüger

         Neubrandenburg, den  30. Oktober 2003                                                                   Der Oberbürgermeister

10. Die Stadtvertretung hat gemäß § 3 Abs. 2 S. 4 i.V.m. § 4 Abs. 3 S. 1 und § 1 Abs. 6 BauGB vorgebrachten

      Anregungen der Bürger  sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am  8. Oktober 2003

      geprüft. Das Ergebnis ist gemäß § 3 Abs. 2 S. 4 BauGB mitgeteilt worden.

                                                                                                                                                gez. Dr. Paul  Krüger

         Neubrandenburg, den 30. Oktober 2003                                                                     Der Oberbürgermeister

11. Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde gemäß § 10 Abs. 1 BauGB

      am  8. Oktober 2003  von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan

      wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom 8. Oktober 2003  gebilligt.

                                                                                                                                                 gez. Dr. Paul  Krüger

         Neubrandenburg, den 30. Oktober 2003                                                                      Der Oberb  ürgermeister

12. Die Satzung über den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit

      gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ausgefertigt.

                                                                                                                                                  gez. Dr. Paul  Krüger

         Neubrandenburg, den 30. Oktober 2003                                                                       Der Oberbürgermeister

13. Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann

      eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 und 4 BauGB

      i.V.m. § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung am  29. Oktober 2003 im Stadtanzeiger ortsüblich bekanntgemacht worden.

      In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und

      von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 214 f. BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen

      von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) und auf die Bestimmung des § 5 Abs. 5 KV M-V hingewiesen worden.

      Die Satzung ist gemäß § 10 Abs. 3 S. 4 BauGB am  29. Oktober 2003   in Kraft getreten.

                                                                                                                                                 gez. Dr. Paul  Krüger

         Neubrandenburg, den 30. Oktober 2003                                                                      Der Oberbürgermeister

Geltungsbereichsgrenzen:

im Norden:  Verbindungsstraße zwischen Mirabellenstraße und Fünfeichener Weg sowie

                    die nördliche Grenze des Flurstückes 126/60.

im Osten:     Wohngebiet Fünfeichen und Fünfeichener Weg

im Süden:    nordöstliche Grenze des B'Planes 16.1 und Weg nördlich der Fünfeichener

                     Teiche verlaufend

im Westen:  östliche Grenze des B'Planes 16.1 "Gewerbepark An der Landwehr"

Planungsgebiet:  ca. 55 ha

Teil A Planzeichnung

"Anschluss B-Plan 16.1"

"Fünfeichen"

Hinweise

1. Zum B - Plan Nr. 82 gehört für die Belange der Grünflächengestaltung ein

Grünordnungsplan.

2. Bodendenkmale

Die bislang entdeckten Bodendenkmale sind in den beigefügten Kartenentwurf des

B-Plan-Gebietes eingetragen.

Bis auf die nördlichen Bodendenkmalbereiche sind die genauen Ausdehnungen der

Bodendenkmale nicht  hinreichend bekannt. Im Falle von Erdeingriffen sind die betreffenden

Teile der Bodendenkmale zu bergen und zu dokumentieren. Der Verursacher des Eingriffes

hat die Kosten zu tragen (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V).

Wen während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenfärbungen entdeckt werden, ist

gemäß § 11 DSchG M-V vom 30. November 1993 (GVOBL.M-V S. 975 ff) die zuständige

untere Denkmalbehörde zu benachrichtigen und der Fund bzw. die Fundstelle bis zum

Eintreffen eines Vertreters des Landesamtes für Bodendenkmalpflege in unverändertem

Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der

Grundstückseigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Diese

Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Der Beginn der Erdarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für

Bodendenkmalpflege spätestens vier Wochen vor dem Termin schriftlich und verbindlich

mitzuteilen, um zu gewährleisten, dass Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes für

Bodendenkmalpflege bei den Erdarbeiten zugegen sein können, um eventuell auftretende

Funde gemäß § 11 DSchG M-V unverzüglich zu bergen und zu dokumentieren. Dadurch

werden Verzögerungen der Baumaßnahme vermieden.

3. Gehölzschutzsatzung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes findet die Satzung zum Schutz des

Gehölzbestandes in der Stadt Neubrandenburg (Gehölzschutzsatzung) in der jeweils zum

Zeitpunkt der vorhabenkonkreten Anwendung dieses Bebauungsplanes gültigen Fassung

ihre Anwendung.

Etwaige Maßnahmen sind mit der Stadt Neubrandenburg, hier Grünflächenamt,

abzustimmen. Sofern die Festsetzungen des Bebauungsplans ausdrücklich den

Bestimmungen der Gehölzsatzung entgegenstehen, gehen die Festsetzungen des

Bebauungsplans vor (§ 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 26 Abs. 1 S.4 LNatG M-V).

4. Kinderspielflächen

Als öffentliche Spielplätze werden Spielbereiche für Schulkinder (6 bis 12 Jahre) sowie ein

Spiel- und Bolzplatz (12 bis 18 Jahre) gemäß DIN 18034 und DIN 18024 angelegt. Die

Flächengröße für öffentliche Spielflächen im Quartiersbereich (Spielbereich B) und

Ortsbereich (Spielbereich A) beträgt laut DIN > 5000 m², bzw. > 10.000 m² und wird durch

den westlichen Spielplatz und östlich liegenden Bewegungsplatz erreicht. Eine Sonderform

stellen die wegbegleitenden Spielbereiche, bzw. -punkte im Grünzug der Obstbaumallee

(TB 1) dar.

Hinsichtlich Beschaffenheit, Ausstattung und Pflege der Spielflächen ist der

Kinderspielplatzentwicklungsplan der Stadt Neubrandenburg vom 2. April 1992 zu beachten.

Sicherheitstechnische Anforderungen für Bau und Unterhaltung enthält die DIN 7926.

5. Verkehrsflächen

Die Maße der Verkehrsflächen sowie die Trassenführung der Fuß- und Radwege sind

Orientierungen für die nachfolgenden ingenieurtechnischen Planungen.

Die Mülltonnen sind nicht auf den öffentlichen Verkehrsflächen unterzubringen.

6. Schutz von Biotopflächen

Zum Schutz der Vegetationsdecke außerhalb der Grundstücke vor Bodenauf - und -

abträgen,  Überfahrung und Lagerung von Baumaterial sind die an das Baugebiet

grenzenden Biotopflächen während der Bauzeit einzuzäunen bzw. abzusperren.

7. GEHÖLZLISTEN

Gehölzliste 1a:

Acer campestre - Feldahorn

Acer platanoides - Spitzahorn

Acer pseudoplatanus - Bergahorn

Carpinus betulus -  Hainbuche

Sorbus aucuparia - Eberesche

Sorbus intermedia - Schwedische Mehlbeere

Quercus robur - Stieleiche

Tilia cordata ("Erecta") - Winterlinde

Gehölzliste 1b:

Acer campestre - Feldahorn

Acer pseudoplatanus - Bergahorn

Betula pendula - Sandbirke

Carpinus betulus - Hainbuche

Fraxinus excelsior - Gemeine Esche

Malus sylvestris - Wildapfel

Prunus avium - Vogelkirsche

Pyrus pyraster - Wildbirne

Quercus robur - Stieleiche (nur für K 1)

Quercus petraea - Traubeneiche (nur für K 1)

Sorbus aucuparia - Eberesche

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere

Ulmus carpinifolia  - Feldulme

Gehölzliste 2:

Cornus sanguinea Hartriegel

Corylus avellana Haselnuß

Crataegus monogyna Eingrifflliger Weißdorn

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen

Ligustrum vulgare Liguster

Lonicera xylosteum Gemeine Heckenkirsche

Prunus spinosa Schlehe

Rhamnus cathartica Kreuzdorn

Rosa canina Hecken-Rose

Rosa glauca Hecht-Rose

Rosa pimpinellifolia Dünen-Rose

Rubus idaeus Himbeere

Rubus fruticosus Brombeere

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Salix caprea Salweide

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Gehölzliste 3:

Malus domestica Wildapfel

Malus sylvestris Wildapfel

Pyrus pyraster Wildbirne

Speierling

Walnuß

Apfelsorten:                                 Birnensoten:                       Steinobst:

Bohnapfel                                     Böhmische Birn                    Hauszwetsche

Cox Orange                                 Gellerts Butterbirne               Mirabelle

Danziger Kantapfel                      Gute Luise                            Leitzkauer Preßsauerkirsche

Dülmener Rosenapfel                  Leipziger Rettichbirne          Süßkirsche Marmotte

Finkenwerder                               Solaner                                 Schubacks Frühe Schwarze

Grahams Jubiläumsapfel                                                          Quitte

Gravensteiner

Pommerscher Krummstiel

Rheinischer Winterambour

Roter Boskoop

Rote Sternrenette

Schlesischer Lehmapfel

RSM-Liste

RSM 7.1.1 Landschaftsrasen, (TOP GREEN, M 213) Standard ohne Kräuter

- Grünstreifen Allee-/Baumpflanzung

RSM 7.1.2 Landschaftsrasen, (TOP GREEN, M 214) Standard mit Kräutern

- Extensiv genutzte öffentliche Grünflächen (Pflanzgebot 2),

insbesondere randlich der Wohnbebauung

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchs i. d. F. der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. 1997, Teil I, S. 2141; BGBl. 1998 , Teil I, S.137), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27. Juli 2001 (BGBl. I , S. 1950) sowie des § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern

(LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 6. Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 468, 612),  zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 9. August 2002 (GVOBl. M-V S. 531) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 8. Oktober 2003 folgende  Satzung über den

Bebauungsplan Nr. 82 "Steep" , bestehend aus der Planzeichnung-Teil A und dem Text-Teil B,  erlassen:

1.7.3 Gewässerschutz

Dauerhafte Eingriffe in die Wasserverhältnisse des Plangebietes während und nach der

Bauphase sind zu vermeiden.

Im Senkenbereich südlich des Baugebietes ist zur Vorklärung der Abwässer ein

Absetzbecken anzulegen und naturnah zu gestalten.

1.8 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen - Lärmschutzmaßnahmen

- § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

1.8.1 Die schutzbedürftigen Wohn- und Schlafräume sind an der lärmabgewandten Fassade

unterzubringen. Wo dies nicht möglich sein sollte, sind in den Schlafräumen zusätzlich

schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen.

1.8.2 Außenwohnbereiche (AWB) sind an der lärmabgewandten Seite des Wohnhauses

anzuordnen.

1.8.3 Passiver Lärmschutz nach DIN 4109:

An den lärmzugewandten Fassaden der geplanten Wohnbebauung auf den Baufelder 1.1;

1.2 (westlicher Bereich); 1.3; 2,1; 3.1 sowie 3.2 sind resultierende, bewertete

Schalldämmmaße der Außenbauteile von erf. Rw , res.  35 dB sicherzustellen.

An der geplanten Wohnbebauung auf den Baufeldern 1.2; 1.4; 1.6 bis 1.13; 3.3; 3.4 und 3.6

bis 3.14 in erster Reihe Richtung Straße B sind an den Fassaden straßenseitig resultierende,

bewertete Schalldämmmaße der Außenbauteile von erf. Rw , res.  35 dB sicherzustellen.

Im übrigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind resultierende, bewertete

Schalldämmmaße der Außenbauteile von erf. Rw , res.  30 dB sicherzustellen.

1.9 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

- § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB -

1.9.1 Verkehrsflächen /Strassengrün

Begrünung der Haupterschließungsstraße (Planstraße A)

Die Verbindungsstraße zwischen der Mirabellenstraße und dem Sonder- und Mischgebiet

Fünfeichen ist beidseitig mit großkronigen Alleebäumen im Pflanzabstand von 8 m zu

begrünen. Es sind Winterlinden mit einem Stammumfang von 14 - 16 cm zu pflanzen (s.

Gehölzliste 1a).

Begrünung der Erschließungsstraßen (Planstraßen B 1, B2, B 3)

Im Bereich der Planstraßen B 1 und B 3 sind öffentliche Stellplätze im Wechsel mit

Straßenbäumen in die Nebenanlagen einzuordnen. Die Pflanzung erfolgt als Baumreihe in

Zweier- oder Dreiergruppen. Als einheitliche Baumart ist die Schmalblättrige Esche (Fraxinus

oxycarpa "Raywood") in der Pflanzqualität StU 14 - 16 cm zu verwenden. Der Pflanzabstand

in der Reihe beträgt 6 m. Der Abstand zwischen den Baumgruppen ergibt sich aus dem

Platzbedarf für drei Parkplätze (Längsaufstellung) und beträgt i.d.R. 35 m.

Im Bereich der Planstraße B 2 ist die Pflanzung entsprechender Baumgruppen gleicher Art

und Pflanzqualität südlich außerhalb der Mischverkehrsfläche auf den privaten

Grundstücksflächen weiterzuführen. Die Pflanzung der Baumgruppen erfolgt entlang des

nördlichen privaten Grundstücksrandes (Pflanzgebot P 6).

Im Bereich des Kreisverkehrs (Planstraße B 1) sind die Einmündungsbereiche der

Anliegerstraßen im privaten Bereich mit je zwei mittelgroßen Laubbäumen (Feldahorn - Acer

campestre, StU 16-18 cm) zu akzentuieren (Pflanzgebot P 5).

Die Übergangsbereiche zur Mischverkehrsfläche zwischen den Planstraßen B 1 und B 2 bzw.

B 2 und B 3 sind platzartig zu gestalten und mit je zwei großkronigen Laubbäumen

(Spitzahorn - Acer platanoides, StU 16-18 cm) zu akzentuieren.

Begrünung der Wohnstraßen (Planstraßen C - N)

Im Bereich der Fahrbahnverengungen (Planstraßen C, D, E) sind Baumtore anzulegen. Es

werden je 4 Spitzahorn (Acer platanoides) der Pflanzqualität StU 14-16 cm gepflanzt. Die

Baumtore befinden sich im Bereich der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Grünzüge.

Der Anger (Planstraße N) ist mit 10 großkronigen Laubbäumen im Pflanzabstand von 5 m zu

begrünen. Es sind Winterlinden mit einem Stammumfang von 16 - 18 cm zu pflanzen.

Die Grünstreifen und Pflanzinseln sind mit Landschaftsrasen gemäß DIN 18917 und

RSM-Liste anzusäen und extensiv zu pflegen.

1.9.2 Pflanzgebote

Es werden folgende Pflanzgebote (P) festgesetzt:

Ergänzungspflanzungen entlang der Obstbaumallee (P 1) im TB 1

Entlang der Obstbaumallee erfolgt eine Lückenbepflanzung mit Obst-Hochstämmen der

gleichen Art (Pflaumenbäume) und im gleichen Pflanzabstand, um den Charakter der Allee

zu erhalten. Abgängige Bäume des Altbestandes sind sukzessive zu ersetzen.

Bepflanzung der öffentlichen Grünzüge (P 2) im TB 2 und 3

Zur Abschirmung der privaten Wohngrundstücke zum öffentlichen Bereich ist die

abschnittsweise Pflanzung 3-5 m breiter Gehölzstreifen vorgesehen. Die geplanten

Spielflächen sind durch lockere Baum- und Strauchgruppen einzugrünen. Randlich des

Wohngebietes sind standortgerechte Gehölze entsprechend Gehölzlisten 1b und 2 zu

verwenden. Innerhalb der Grünzüge und Spielbereiche soll der Anteil standortgerechter Arten

mindestens 50% betragen. Folgende Pflanzgrößen (Rasterpflanzung 1,50 x 1,00 m) sind zu

verwenden:

- Hochstämme  - StU 12-14, 3xv, m.B.

- Heister (10 Stk./100 qm) - 100-150, 2xv, o.B.

- Sträucher (60 Stk./100 qm) - 60-100 / 100-150, 2xv, o.B.

Zur Akzentuierung exponierter Bereiche innerhalb der öffentlichen Grünzüge, vorrangig im

Bereich kreuzender Straßen, sind auf den gekenzeichneten Flächen

Laubbaum-Hochstämme (gemäß Gehölzliste 1a und 1 b, StU 14-16) als Baumtore zu

pflanzen.

Zur Gasleitungstrasse ist bei Anpflanzungen ein Pflanzabstand von 5 m einzuhalten.

Bepflanzung der privaten Grünzäsur (P 3) im TB 4

Zur Gliederung der östlichen Bauabschnitte ist entlang der privaten Grundstücksränder eine

5 bis10 m breite Baum- und Strauchhecke mit standortgerechten Laubbäumen, Heistern und

Sträuchern gemäß Gehölzlisten 1b und 2 anzulegen (Pflanzgrößen entsprechend P 2). Die

Pflanzung erfolgt 3- bis 6-reihig (Rasterpflanzung 1,50 m x 1,00 m). in den Mittelreihen ist alle

10 m (versetzt) ein kleinkroniger Laubbaum als Überhälter zu pflanzen. Die Pflanzung erfolgt

mit der Erschließung der Baufelder. Die Flächen sind vom Eigentümer dauerhaft zu pflegen

und zu unterhalten (s. Hinweise).

Bepflanzung des Siedlungsrandes im privaten Bereich (P 4)

Am südlichen und westlichen Wohngebietsrand sowie entlang des in Nord-Süd-Richtung

verlaufenden Grünzuges (TB 3) ist entlang der privaten Grundstücksgrenzen ein 2 m breiter

Streifen mit Heistern und Laubsträuchern zu bepflanzen und als freiwachsende Hecke

auszubilden. Der Anteil standortgerechter Baum- und Straucharten sollte mindestens 50 %

betragen (Vogel- und Bienennährgehölze, s. Gehölzlisten 1b und 2, Pflanzgrößen

entsprechend P 2).

Straßenbegleitende Pflanzung im privaten Bereich am Kreisverkehr, Straße B 1 (P 5)

Im Bereich des Kreisverkehrs (Planstraße B 1) sind die Einmündungsbereiche der

Anliegerstraßen auf der privaten Grundstücksfläche mit je zwei mittelgroßen Laubbäumen

(Feldahorn - Acer campestre, StU 16-18 cm) zu akzentuieren (Pflanzgebot P 5). Die

Pflanzung erfolgt durch den Erschließungsträger unter Berücksichtigung der

Grundstückszufahrten. Die Bäume sind vom Eigentümer dauerhaft zu pflegen und zu

unterhalten.

Straßenbegleitende Pflanzung im privaten Bereich entlang der Straße B 2 (P 6)

Südlich entlang der Planstraße B 2 ist entlang des nördlichen privaten Grundstücksrandes

eine Baumreihe zu pflanzen. Die Pflanzung erfolgt in Fortführung des Pflanzschemas der

Straße B 1 und B 3 in Zweier- oder Dreiergruppen. Als einheitliche Baumart ist die

Schmalblättrige Esche (Fraxinus oxycarpa "Raywood") in der Pflanzqualität StU 14 - 16 cm

zu verwenden. Der Pflanzabstand in der Reihe beträgt 6 m. Die Pflanzung der Baumgruppen

erfolgt durch den Erschließungsträger  unter Berücksichtigung der Grundstückszufahrten. Die

Bäume sind vom Eigentümer dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten.

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§86 LBauO M-V)

2.1 Baugestaltung

Die Dachformen sind das Satteldach, das Krüppelwalmdach und das Walmdach. Die

Dachdeckung erfolgt mit Ziegeln bzw. ziegelformatigem oder ziegelformsichtigem Material.

Die Farbe der Dachdeckung ist rot / braun oder anthrazit.

2.2 Grundstückseinfriedungen

Grundstückseinfriedungen sind zur Erschließungsstraße nur in max. 1,20 m Höhe zulässig (§

86 Abs. 1 LBauO)

2.3 Flächen für die Abfallentsorgung

Flächen für Müllentsorgung sind auf den eigenen Grundstücken bereitzustellen.

Entsprechend der Festlegung gem. LBauO M-V § 86 Abs. 1 Nr. 4 und Abfallsatzung der

Stadt Neubrandenburg sind Gemeinschaftsanlagen für Wertstoffcontainer anzulegen.

Teil B Textliche Festsetzungen

1. Planungsrechtliche Festsetzungen [§ 9 Abs.1 BauGB]

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung [§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB]

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 Bau NVO)

Die Nutzung, die nach § 4 Abs.3 Nr. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden

können, sind auch ausnahmsweise nicht zulässig.

1.2 Bauweise [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB]

Gemäß des § 22 Abs. 4 Nr. 1 Bau NVO wird eine von § 22 Abs. 2 Bau NVO abweichende

Bauweise festgesetzt. Die max. Gebäudelänge darf 20,0 m an der Erschließungsseite nicht

überschreiten. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind die Baufelder 1.1, 1.3, 2.1, 3.1,

3.2 sowie 1.14, 1.15, 3.15 und 3.16.

1.3 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB]

1.3.1 Stellplätze und Garagen

Stellplätze und Garagen (§ 12 Bau NVO) dürfen auf den Baugrundstücken  nur in folgendem

Bereich errichtet werden: Von der Straßenbegrenzungslinie aus in der Grundstückstiefe (von

der Haupterschließung aus betrachtet) nur bis zur Linie der verlängerten hinteren Baugrenze.

Stellplätze, Carports und Garagen sind in den Baufeldern 1.1, 2.1, 3.1, 3.2  nur in der dafür

festgelegten Fläche zulässig.

1.3.2 Nicht überbaubare Grundstücksflächen

In den Baufeldern 1.5, 1.11, 2.13 sind hinter der Linie, die die rückseitige Baugrenze  der

Vorderliegergrundstücke bzw. deren Verlängerung bildet, Müll- und Wertstoffbehältern,

kleine, Nebenzwecken dienende Gebäude und Kleintierställe nicht zulässig.

1.4 Von der Bebauung freizuhaltende Flächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB]

Im TB 3 ist beiderseits der Gasleitung HD 200 St jeweils ein 15 m breiter Streifen von

Bebauung freizuhalten.

1.5 Verkehrsflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

Die Hinterliegergrundstücke in den Baufeldern 1.5, 1.11, 2.13 werden durch private

Grundstückszufahrten erschlossen.

1.6 Grünflächen - § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB -

Es werden folgende Grünverbindungen festgesetzt:

In Ost-West-Richtung:

-TB 1: ein 20 m breiter zentraler Grünzug entlang des bestehenden Feldweges nach
Fünfeichen;

-TB 2: ein 10 m breiter Grünzug entlang des Süd- und Ostrandes des Wohngebietes, der im

Bereich der Spielflächen entsprechend verbreitert wird;

in Nord-Süd-Richtung:

-TB 3: ein 20 m breiter Grünzug im Bereich der Gashochdruckleitung;

-TB 4: eine 5 - 10 m breite Grünzäsur im privaten Bereich.

Die öffentlichen Bereiche sind als Grün- und Erholungsflächen parkartig zu gestalten und

bedarfsgerecht mit Wegen zu erschließen. Die Wiesenflächen sind mit Einzelbäumen und

Strauchgruppen zu gestalten (gemäß Pflanzgebot P 2). Der private Grünzug wird in Form

einer 5 - 10 m breiten Hecke (gemäß Pflanzgebot P 3) angelegt. Nachpflanzungen der

Obstbaumallee erfolgen gemäß Pflanzgebot 1. Die öffentlichen Anlagen sind regelmäßig zu

pflegen. Maßnahmen durch die Anlieger, die den öffentlichen Charakter, das Bild oder die

Nutzbarkeit der öffentlichen Grünflächen stören, wie die Ablagerung von Boden und

Baumaterialien während der Bauphase, die Herstellung von Stichwegen zur rückwärtigen

Grundstücksseite oder Bepflanzungen durch die Anlieger sind nicht zulässig.

Zur Gestaltung des Siedlungsrandes erfolgt die Anlage einer 2 m breiten Strauchpflanzung

gemäß Pflanzgebot 4. Bauliche Anlagen jeder Art sind innerhalb des Pflanzgebotsstreifens

unzulässig, Einfriedungen sind transparent zu gestalten.

Spiel- und Bewegungsflächen

Innerhalb des Grünzuges TB 1 sind mehrere Spielbereiche für Schulkinder (6-12 Jahre) in

die Lücken der vorhandenen Obstbaumallee einzuordnen. Westlich des Baufeldes 1.10 ist

ein Spielbereich für Schulkinder (6-12 Jahre) vorgesehen. Die Anlage eines Spiel- und

Bolzplatzes für Kinder und Jugendliche (12-18 Jahre) ist auf dem ehemaligen Sportplatz in

Fünfeichen zulässig.

Fußwegeverbindungen

Fußwegeverbindungen randlich des Wohngebietes sind grundstücksnah zu führen. Die

Wegebefestigung ist in Abhängigkeit von Frequentierung und Gefälle benutzerfreundlich zu

gestalten. Vorzugsweise sind wassergebundene Decken zu verwenden. Im Bereich der

Kompensationsflächen sind Fußwege als reine Erholungsverbindungen feldwegartig zu

gestalten. Eine leichte Befestigung ist zulässig. Die Festlegung der genauen Lage und

Befestigungsart erfolgt im Zuge der Objektplanung.

1.7 MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE

UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT - § 9 (1) 20 BauGB -

1.7.1 Kompensationsflächen

Die Flächen K 1 bis K 6 sind  dauerhaft von Bebauung freizuhalten und vor

Beeinträchtigungen während der Bauzeit zu schützen (s. Hinweise).

Die Anlage von Wegen und die Errichtung erforderlicher wasserbautechnischer Anlagen

innerhalb der Fläche ist zulässig.

Kompensationsfläche K 1

Die Flächen südlich und südöstlich des Wohngebietes sind durch ein auf den Schutzzweck

abgestimmtes Bepflanzungs- und Pflegekonzept in ihrem Biotopbestand zu erhalten und zu

entwickeln. Die langfristige Pflege der Flächen durch Dritte ist vertraglich zu sichern. Entlang

des Talzuges vom Bethaniencenter bis zu den Fünfeichener Teichen ist der

Offenlandcharakter durch regelmäßige extensive Pflege der Wiesenflächen zu erhalten

(Mahd oder Beweidung unter Berücksichtigung der Brutzeiten). Vorhandene Feldgehölze

(geschützte Biotope) und standortgerechte größere Sträucher sind zu erhalten.

Im östlichen Teil (Hangbereich bei Fünfeichen) ist eine Verbuschung der Flächen über

natürliche Sukzession zuzulassen. Gehölzaufwuchs unter den Freileitungstrassen ist

bedarfsweise zu entfernen.

Aus gestalterischer Sicht und als Initialpflanzung sind auf ca. 20 % der Gesamtfläche

Gehölzinseln aus standortgerechten Baum- und Straucharten anzupflanzen. Für die

Pflanzungen ist Forstware (zwei- bis dreijährige Sämlinge) gemäß Gehölzlisten 1b und 2 zu

verwenden.

Kompensationsfläche K 2 (außerhalb des B-Plangebietes)

Der Garagenkomplex im Bereich des ehemaligen Betonwerkes in der Südstadt

(Steepenweg) ist zu entsiegeln. Die Garagen sind abzureißen, die Fläche ist zu beräumen,

der Boden zu lockern und der natürlichen Sukzession zu Trockenrasen zu überlassen.

Kompensationsflächen K 3 bis K 6

Die Obstwiesen östlich der Freileitungstrasse bis zum Fünfeichener Weg (Flächen K 3 und K

5) sind gemäß des bestehenden Pflegekonzeptes durch regelmäßige extensive Pflege und

sukzessive Nachpflanzung von Obst-Hochstämmen langfristig in Streuobstwiesen

umzuwandeln. Abgängige B6räume des Altbestandes sind sukzessive zu ersetzen.

Die Obstwiesenbrachen zwischen dem Wohngebiet und der Freileitungstrasse (Flächen K 4

und K 6) sind sukzessive in hochstämmige Streuobstwiesen umzugestalten und dauerhaft zu

pflegen. Der niedrigwüchsige Obstbaumbestand der ehemaligen Plantage ist sukzessive

(anfangs ca. 30 %) auszulichten. Das Schnittgut kann zur Anlage einer Benjeshecke

verwendet werden. Es erfolgt eine Zwischenpflanzung von Obsthochstämmen im

Pflanzverband von 10 x 10 m bis 15 x 15 m (sortenabhängig, versetzt). Abgängige Bäume

des Altbestandes sind sukzessive durch Obsthochstämme zu ersetzen.

Das Pflegemanagement für die Flächen K 3 bis K 6 ist auf die gutachterlichen Aussagen zum

Erhalt des Lebens- und Brutraumes des Wachtelkönigs abzustimmen.

Kompensationsflächen K 7 (ohne Planteil)

Eine ca. 6 ha große Brachfläche am nördlichen Stadtrand (Gemarkung Neubrandenburg, Flur

1, Teilfläche des Flurstückes 128/9) ist landschaftsgerecht für bodenbrütende Vogelarten zu

gestalten. Auf geeignete Teilflächen sind Initialgehölze zu pflanzen. Eine vollständige

Verbuschung ist zu verhindern. Die Fläche ist alle 3 bis 5 Jahre zu mähen (jeweils nach dem

15. August).

1.7.2 Schutz des Oberbodens

Oberboden, der bei der Errichtung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen Veränderungen

der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten, zwischenzulagern

und an geeigneten Stellen wieder einzubauen.

Eingriffe in das natürliche Relief sind zu vermeiden. Großflächige Erdverschiebungen sind

unzulässig. Ein Erdmassenausgleich ist bei Bebauung des Gebietes anzustreben.

Beim Bauaushub anfallendes Gesteinsmaterial kann auf dem Gelände zu

Gestaltungszwecken wiederverwendet werden (Findlinge, Lesesteinhaufen).

Anmerkung:

Der katastermäßige Bestand zum B-Plan 82 "Steep" kann nur tlw. bestätigt

werden.

Die automatisierte Liegenschaftskarte für die Gemarkung Neubrandenburg

Flur 6 und Flur 7 liegt rechtskräftig vor.

Aus verschiedenen Gründen, wie z.B. noch nicht abgeschlossener Zerlegungs-

vermessung des B-Plangebietes, Wahrung der Übersichtlichkeit des

B- Planes (auch in anderen Maßstäben), wurde der katastermäßige Bestand

im direkten Baugebiet bezüglich der einzelnen Baustellen nicht in den B-Plan

übernommen.

Der katastermäßige Bestand beschränkt sich daher nur auf die Darstellung

außerhalb des Geltungsbereiches bzw. auf die den Geltungsbereich über-

schreitenden Flurstücksgrenzen.

Längenmaße  und Höhenangaben des Bestandes beziehen sich auf HN.

Der Kartenausschnitt (ing.-techn. Vermessung, in die die Flurstücksgrenzen

eingetragen wurden) entspricht dem Stand von April 2002.


